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Die Gemeindeversammlung Seelisberg, 

 

gestützt auf Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe a der Verfassung des Kantons Uri, auf Artikel 5 

des Gemeindegesetzes und auf Artikel 5 der Gemeindeordnung, 

 

 

beschliesst: 

 

 

1. Abschnitt: Geltungsbereich und Begriffe 

 

Artikel 1 Geltungsbereich 

 

1Diese Verordnung regelt das Anstellungsverhältnis des Personals der Gemeinde Seelisberg, 

der Lehrerschaft und der Schulleitung. 

 

Artikel 2 Begriffe 

 

Wo diese Verordnung eine Person bezeichnet, gilt der gewählte Ausdruck für beide Ge-

schlechter. 

 

 

2. Abschnitt: Anwendbarkeit des kantonalen Personalrechts 

 

Artikel 3 Grundsatz 

  a) Personal der gemeindlichen Zentralverwaltung 

 

1Für das Personal der Einwohnergemeinde Seelisberg gelten sinngemäss die Bestimmungen 

der kantonalen Personalverordnung und des kantonalen Personalreglements. 

 

2Als Personal der gemeindlichen Zentralverwaltung gelten sämtliche Personen, die gestützt 

auf einen Anstellungsvertrag von der Gemeinde Lohn beziehen, insbesondere das Personal 

der Gemeindeverwaltung. Artikel 4 bleibt vorbehalten. 
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Artikel 4 b) Lehrpersonen 

 

Für Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule gilt das Personalreglement für die 

kantonalen Lehrpersonen.  

 

Artikel 5 c) Schulleitung 

 

Für die Schulleitung gelten die einschlägigen Bestimmungen des kantonalen Rechts, 

namentlich jene in der Schulverordnung, im Personalreglement über die kantonalen 

Lehrpersonen und im Reglement über die Schulleitung. 

 

Artikel 6 Anstellungs- und Wahlbehörde 

 

Soweit die besondere Gesetzgebung nichts anderes bestimmt, ist Wahl- und Anstellungs-

behörde: 

 

a) der Gemeinderat für die Angestellten der Zentralverwaltung; 
b) der Schulrat für die Lehrpersonen (einschliesslich Kindergarten) und den pädagogischen 

Schulleiter. 
 

 

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

 

Artikel 7 Inkrafttreten 

 

1Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2019 in Kraft. 

 
 

 
 
Im Namen der Einwohnergemeinde Seelisberg  
 
Die Präsidentin: Judith Durrer 
Die Gemeindeschreiberin: Kathrin Truttmann 


